
Zielgruppe

Unternehmen des Bauhaupt- und Baunebengewerbes, die seit mindestens
18 Monaten bestehen.

Während der ersten 18 Monate nach Eintragung im Handelsregister können
Existenzgründer einen Bürgschaftsrahmen von max. 50.000 EUR beantragen.

Ausschlüsse

Bauträger, Insolvenznachfolge, Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau

Limit

Der Bürgschaftsrahmen kann mit folgenden Varianten gewählt werden:

Variante 1 nur Gewährleistungsbürgschaften

Variante 2 Gewährleistungsbürgschaften mit Sublimit für Vertrags-
 erfüllungsbürgschaften 20%

Variante 3 Gewährleistungsbürgschaften mit Sublimit für Vertrags-
 erfüllungsbürgschaften 40%

Besicherung auf den Rahmen

Vor Ausstellung der Bürgschaften ist der beantragte Rahmen im erforder -
lichen Umfang vorab zu besichern.

Für Unternehmen, die als deutsche Niederlassung einer in der EU zugelasse-
nen Gesellschaft eingetragen sind, verdoppelt sich die Besicherung.

Einzelstückbegrenzung

20% vom Bürgschaftsrahmen;

beim Bürgschaftsrahmen in Höhe von 25.000 EUR beträgt das maximale Ein-
zelstück 10.000 EUR.

Bürgschaftsablösung

Für die Ablösung von Bürgschaften entstehen keine weiteren Kosten. Die
Prämien hierfür sind bereits in den o.g. Jahresprämien enthalten. 

Für jede abzulösende Bürgschaft ist ein eigener Bürgschaftsantrag zu stel-
len. Sofern eine größere Anzahl von Bürgschaften abgelöst werden soll, kann
dies auch über einen Sammelantrag erfolgen. Die Vorlage hierzu ist auf
Nachfrage erhältlich.

BonLine® R      Bürgschaftszentrum Säger Tel. 030 64197633 Fax 030 64197635       Tarifversion 1/2009

Prämientabelle

Bei den angegebenen Prämien handelt es sich um Jahresprämien auf den eingeräumten Bürgschaftsrahmen, die bei Vertragsabschluss sofort fällig werden.  
Es erfolgt keine Abrechnung der einzelnen angeforderten Bürgschaftsurkunden. Die Mindestprämie pro Bürgschaft entfällt.

Bürgschaftsarten

Gewährleistungsbürgschaften für mängelfrei abgenommene Bauvorhaben,
Vertragserfüllungs-/Ausführungsbürgschaften zur Absicherung des laufenden
Bauvorhabens.

Abruf von Bürgschaften

Bürgschaften mit Standardtext (sh. www.axa.de/garantie.de) sind über das
 Kundenportal „Online-Bürgschaften“ abzurufen.

Für die Ausstellung von Bürgschaften mit Sondertext werden keine zusätz -
lichen Gebühren erhoben. 

Nicht übernommene Bürgschaftsarten

Vorauszahlungs-/Anzahlungsbürgschaften, Miet-, Prozess- und Finanzierungs-
bürgschaften zur Absicherung von Zahlungsverpflichtungen, Bürgschaften
nach § 648 a BGB (HandwerkersicherungsG), Bürgschaften mit Laufzeiten
von mehr als 5 Jahren (z.B. Rekultivierungsbürgschaften).

Allgemeine Hinweise

Unseren Bürgschaften liegen die Allgemeinen Vertragsbedingungen zur Bürg-
schaftsversicherung – BonLine® Rahmenvertrag – zugrunde. 

25.000 EUR 2.500 EUR 3.500 EUR 4.250 EUR 500 EUR

50.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 8.500 EUR 900 EUR

75.000 EUR 7.500 EUR 10.500 EUR 12.750 EUR 1.200 EUR

100.000 EUR 10.000 EUR 14.000 EUR 17.000 EUR 1.400 EUR

125.000 EUR 12.500 EUR 17.500 EUR 21.250 EUR 1.550 EUR

150.000 EUR 15.000 EUR 21.000 EUR 25.500 EUR 1.650 EUR

200.000 EUR 20.000 EUR 28.000 EUR 34.000 EUR 2.000 EUR

250.000 EUR 25.000 EUR 35.000 EUR 42.500 EUR 2.250 EUR

300.000 EUR 30.000 EUR 42.000 EUR 51.000 EUR 2.550 EUR

400.000 EUR 40.000 EUR 56.000 EUR 68.000 EUR 3.200 EUR

500.000 EUR 50.000 EUR 70.000 EUR 85.000 EUR 3.750 EUR

600.000 EUR 60.000 EUR 84.000 EUR 102.000 EUR 4.500 EUR

700.000 EUR 70.000 EUR 98.000 EUR 119.000 EUR 5.250 EUR

800.000 EUR 80.000 EUR 112.000 EUR 136.000 EUR 6.000 EUR


